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Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Glindenberg West" in der Ortschaft Glindenberg - Stadt Wolmirstedt 

 
 
 
1. Rechtsgrundlagen 
 
Der Aufstellung des Bebauungsplanes liegen folgende Rechtsgrundlagen zugrunde: 

• Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Neufassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786) 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S.1057) 

• Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288). 

Die vorstehenden gesetzlichen Grundlagen gelten jeweils in der Fassung der letzten Änderung. 
 
 
 
2. Voraussetzungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
2.1. Allgemeine Ziele und Zwecke sowie Notwendigkeit der Aufstellung des  
 Bebauungsplanes 

Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wolmirstedt wurde ortschafts-
bezogen der Grundstücksbedarf für den Wohnungsbau ermittelt. Für Glindenberg wurde insge-
samt ein zusätzlicher Bauflächenbedarf für ca. 35 Baugrundstücke festgestellt, deren Deckung 
am westlichen Ortsrand erfolgen soll. Das Plangebiet ist Bestandteil der hierfür im Flächen-
nutzungsplan vorgesehenen Bauflächen. Es bildet einen ersten, von der Breiten Straße aus er-
schlossenen Bauabschnitt mit ca. 17 bis 24 Baugrundstücken je nach Grundstückaufteilung. 
In Glindenberg besteht eine erhebliche Nachfrage nach Baugrundstücken der ortsansässigen 
Bevölkerung. Nach 1990 wurden im Osten von Glindenberg umfangreich Baugrundstücke er-
schlossen. Zum Zeitpunkt der Errichtung der Einfamilienhäuser wurden diese durch Familien mit 
Kindern bezogen. Die inzwischen erwachsenen Kinder suchen jetzt selbst nach Bauplätzen im 
Ort zur Errichtung eines eigenen Einfamilienhauses. Im Zusammenhang der bebauten Ortslage 
stehen jedoch keine Bauflächen zur Verfügung. Die Erschließung neuer Baugebiete ist daher zur 
Deckung des örtlichen Bedarfes erforderlich. 
Die Siedlung soll von der Breiten Straße aus dem Ortszentrum von Glindenberg heraus erschlos-
sen werden. Ziel der Stadt Wolmirstedt ist die Schaffung einer ortsintegrierten Wohnsiedlung. 
Hierzu ist es wichtig, die Siedlung an den Ort unmittelbar anzubinden und in dessen Strukturen 
zu integrieren. 
Der Bebauungsplan dient der Befriedigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und der 
Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung im Sinne des § 1 Abs.6 Nr.2 BauGB. Der Plan 
soll als Bebauungsplan nach § 13a i.V.m. § 13b BauGB aufgestellt werden.  
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2.2. Beurteilungsrahmen, Auswahl des beschleunigten Verfahrens gemäß  
§ 13a i.V.m. § 13b BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplanes 

Gemäß § 13b BauGB können Bebauungspläne für Wohnnutzungen mit einer Grundfläche von 
weniger als 10.000 m2 befristet bis zum 31.12.2019 im Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt 
werden, wenn die Flächen an die im Zusammenhang bebaute Ortslage anschließen. Die vor-
liegende Fläche stellt keinen Bestandteil der im Zusammenhang bebauten Ortslage dar, grenzt 
jedoch an die im Zusammenhang bebaute Ortslage Glindenberg westlich an. Die festgesetzten 
allgemeinen Wohngebiete dienen gemäß § 4 Abs.1 BauGB dem Wohnen. Ausnahmsweise zu-
lässige Nutzungen wurden ausgeschlossen. Die Voraussetzungen für eine Aufstellung des Be-
bauungsplanes nach § 13a i.V.m. § 13b BauGB sind somit gegeben. 

Für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind folgende weitere Voraussetzungen zu 
prüfen: 

1) Die zulässige Grundfläche darf 10.000 m2 nicht überschreiten. 
2) Der Bebauungsplan darf keinem Vorhaben dienen, für das gemäß den bundes- oder landes-

rechtlichen Vorschriften eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wäre. 
3) Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr.7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) muss ausge-
schlossen werden können.  

4) Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 BImSchG zu beachten sind. 

zu Punkt 1) 
Der Bebauungsplan "Glindenberg West" in der Ortschaft Glindenberg der Stadt Wolmirstedt be-
inhaltet eine zulässige Grundfläche baulicher Anlagen von insgesamt 6.842 m2 und bleibt damit 
unterhalb der Schwelle von 10.000 m2.  

zu Punkt 2) 
Der Bebauungsplan setzt allgemeine Wohngebiete fest. Anlagen, die nach Anlage 1 des Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetzes genehmigungspflichtig sind, sind in allgemeinen Wohngebieten 
nicht zulässig. Die der Aufstellung des Bebauungsplanes zugrunde liegenden Vorhaben der Er-
richtung von Wohngebäuden sind nicht umweltverträglichkeitsprüfungspflichtig. 

zu Punkt 3) 

Innerhalb der Gebiete, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes beeinflusst werden kön-
nen, befinden sich keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogel-
schutzgebiete im Sinne des § 1 Abs.7 Buchstabe b BauGB.  

zu Punkt 4) 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich keine Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen. 

Die Voraussetzungen für eine Durchführung im Verfahren nach § 13a i.V.m. § 13b BauGB sind 
somit gegeben. Durch Beschluss des Stadtrates Wolmirstedt vom 07.02.2019 wurde die Auf-
stellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a i.V.m. § 13b BauGB 
beschlossen. 
 
 
 
2.3. Lage des Plangebietes, Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches, 
 rechtsverbindliche Bebauungspläne 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 271/1, 839/45, 30/12 (teilweise), 1098, 1100, 1101, 1364 
und 1365 der Flur 4 der Gemarkung Glindenberg. Die verbindliche Abgrenzung des räumlichen 
Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.  
An das Plangebiet grenzen keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne unmittelbar an.  
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Angrenzende Nutzungen an das Plangebiet sind: 

• im Norden landwirtschaftliche Nutzfläche 
• im Osten Wohnbebauung des Ortskerns Glindenberg 
• im Süden Grünland und Ackerflächen 
• im Westen ein landwirtschaftlicher Weg und westlich davon ein Graben (Gewässer 

II.Ordnung), im Abstand von ca. 100 Metern von den überbaubaren Flächen verläuft die Orts-
umgehung Glindenberg der Kreisstraße K 1170 

Bodenrechtlich relevante Spannungen zu benachbarten Nutzungen sind nicht zu erwarten.  
 

Lage des Plan-
gebietes  
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2.4. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Ausschnitt aus 
dem Flächen-
nutzungsplan 
der Stadt 
Wolmirstedt  
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Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Stadt Wolmirstedt als Wohnbaufläche dargestellt. 
Der Bebauungsplan wird hieraus gemäß § 8 Abs.2 BauGB entwickelt. 
 
 
 
2.5. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 
Die Ziele der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 
(LEP-LSA) vom 11.03.2011 und im Regionalen Entwicklungsplan (REP MD) vom 28.06.2006 
dokumentiert. Weiterhin zu beachten ist der 1.Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes vom 
02.06.2016 einschließlich des zentrale-Orte-Konzeptes (Anlage 1 zum Regionalen Entwicklungs-
plan) als in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung. 
Für die Ortschaft Glindenberg ist keine zentralörtliche Bedeutung vorgesehen. Die Planung hat 
sich daher am Eigenbedarf zu orientieren. Gemäß dem raumordnerisch abgestimmten Flächen-
nutzungsplanes ist die Fläche dem Eigenbedarf zu zuordnen.  
Das Plangebiet befindet sich im Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung um den Barleber 
See. Eine Beeinträchtigung des Vorbehaltes ist nicht erkennbar. Die oberste Landesentwick-
lungsbehörde hat mitgeteilt, dass eine Beeinträchtigung von Belangen der Raumordnung nicht 
erkennbar ist. 
 
 
 
3. Bestandsaufnahme 
 
3.1. Größe des Geltungsbereiches, Eigentumsstruktur 

Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes beträgt ca. 19.223 m2. 
Davon wurden 17.106 m2 als allgemeine Wohngebiete festgesetzt. Die festgesetzten allgemeinen 
Wohngebiete befinden sich in privatem Besitz. Die auf den Flurstücken 30/12 und 1364 befind-
lichen Zuwegungen sind bisher nicht öffentlich gewidmet. 
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3.2. Bodenverhältnisse, Bodenbelastungen 

Zur Bebaubarkeit liegen Voruntersuchungen vor. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse ist davon 
auszugehen, dass für eine Bebauung geeignete Untergrundverhältnisse vorhanden sind. Eine  
Baugrunduntersuchung wurde durch den Erschließungsträger beauftragt.  

Nach den ersten Ergebnissen der Bodenuntersuchung stehen im Plangebiet oberflächennah 
Sande an, die eine Niederschlagswasserversickerung grundsätzlich ermöglichen. Es wird 
empfohlen, diesen Sachverhalt durch weitere Untersuchungen zu prüfen. Für den Bau von Ver-
sickerungsanlagen (Rigolen, Schächte usw.) wird auf die Einhaltung des Arbeitsblattes DWA-
A138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" vom 
April 2005 verwiesen. Der dafür erforderliche mittlere höchste Grundwasserstand (MHGW) kann 
beim Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt eingeholt wer-
den. 
 
Bodenbelastungen 

Bodenbelastungen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
 
untertägiger Bergbau 

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Bergwerksfeldes 613/90/1007 (Zielitz I). Für das 
Bergwerksfeld wurde der K+S Kali GmbH das Bergwerkseigentum verliehen. Entsprechend § 110 
ff des Bundesberggesetzes vom 13.08.1980 wird eine Anpassung an die aus dem untertägigen 
Abbau resultierenden Deformationen gefordert. Bisher sind im Bereich keine Absenkungen der 
Tagesoberfläche infolge Abbaueinwirkung messtechnisch nachgewiesen. Im Verlauf des fort-
schreitenden untertägigen Abbaus ist über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten mit Ab-
senkungen bis max. 0,5m ±50% zu rechnen, die sich in Abhängigkeit vom erreichten Abbaustand 
langsam, gleichmäßig und großflächig ausbilden. Die daraus resultieren-den Schieflagen werden 
max. 2 mm/m, die Längenänderungen (erst Zerrungen, dann Pressungen) max. 1 mm/m betra-
gen. Der minimale Krümmungsradius ist bei Erreichen der maximalen Verformungswerte größer 
als 20 Kilometer. Die nachfolgend bis zur Endsenkung auftretenden Deckgebirgsdeformationen 
bewegen sich in ihrer Größe am Rand der Nachweisgrenze und haben grundsätzlich keine berg-
schadenkundliche Bedeutung. Bei Berücksichtigung der zu erwartenden Deformationswerte bei 
der Planung und bei der Bauausführung sind aus Sicht der K+S Kali GmbH Beeinträchtigungen 
des Vorhabens nach derzeitigem Erkenntnisstand auszuschließen.  
 
archäologische Belange 

Gemäß der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie deuten zahl-
reiche bekannte bedeutende archäologische Fundstellen in der Umgebung darauf hin, dass auch 
im Plangebiet archäologische Befunde vorhanden sind. (Fundplatz 3 Siedlung / Brandbestattung 
vorrömische Eisenzeit und Fundplatz 8 Siedlung vorrömische Eisenzeit) Zudem befindet sich das 
Vorhaben im so genannten Altsiedelland. Es bestehen daher begründete Anhaltspunkte nach 
§ 14 Abs.2 DenkmSchG LSA für die Entdeckung weiterer bislang unbekannter Bodendenkmale. 
Zahlreiche Beobachtungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass aus Begehungen, Luftbild-
befunden etc. nicht alle archäologischen Denkmale bekannt sind. Vielmehr kommen diese oft erst 
bei Tiefbaumaßnahmen zum Vorschein. Aus diesem Grund und um Verzögerungen und Bau-
behinderungen im Bauablauf durch derartige Funde und Befunde auszuschließen, muss aus 
facharchäologischer Sicht der Baumaßnahme ein geeignetes Untersuchungsverfahren, zum 
Beispiel in Form eines repräsentativen Rasters, vorgeschaltet werden (vgl. OVG MD 2 L 154/10 
vom 26.07.2012). Die Dokumentation muss nach aktuellen wissenschaftlichen und technischen 
Methoden unter Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben des Landesamtes für Denkmal-
pflege und Archäologie durchgeführt werden. Art, Dauer und Umfang der Dokumentation sind 
rechtzeitig im Vorfeld der Maßnahme mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
verbindlich abzustimmen. Die Kosten sind gemäß § 14 Abs.9 DenkmSchG LSA vom Veranlasser 
der Maßnahme zu tragen sind. 
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Kampfmittel 

Die Flurstücke 271/1 und 839/45 sind teilweise als Kampfmittelverdachtsflächen eingestuft. Bei 
allen erdeingreifenden Tätigkeiten kann ein Kontakt mit Kampfmitteln nicht ausgeschlossen 
werden. Eine auf den Einzelfall ausgerichtete bauvorbereitende Sondierung ist somit notwendig. 
Hierzu ist eine auf die jeweilige Eingriffsmaßnahme ausgerichtete Einzelanfrage erforderlich. 
Für die Flurstücke 10098, 1100, 1101, 1365, 1364 und 30/12 wurde durch den Landkreis Börde 
kein Verdacht auf Kampfmittel festgestellt. Somit ist bei Maßnahmen an der Oberfläche sowie bei 
Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen nicht mit dem Auffinden von 
Kampfmitteln zu rechnen. Da ein Auffinden von Kampfmitteln bzw. Resten davon nie hinreichend 
sicher ganz auszuschließen ist, wird auf die Möglichkeit des Auffindens von Kampfmitteln und auf 
die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampf-
mittel (KampfM-GAVO) vom 20.04.2015 (GVBI. LSA Nr.8/2015, S.167 ff.) hingewiesen. 
 
 
 
3.3. Nutzung, Vegetation, Fauna  

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Ackerfläche genutzt. Die Flurstücke 1365 und 1101 
werden nicht bewirtschaftet. Auf ihnen hat sich Grünland entwickelt. Dabei wird das Flurstück 
1101 als Grünland und als Garten bewirtschaftet. Die Zuwegung ist auf dem Flurstück 1364 aus-
gebaut. Der westlich daran anschließende Teil der geplanten Erschließungsstraße ist derzeit in 
die Gartenfläche des nördlich angrenzenden Grundstückes mit einbezogen.  
Die Bestandsaufnahme erfolgte am 26.03.2019 und am 07.05.2019. Die Biotoptypen im 
Plangebiet sind Acker intensiv genutzt, Ruderalfläche mit beginnender Sukzession an 
Sträuchern, Garten und im Bereich der Zufahrt Siedlungsfläche. Sie sind anthropogen überprägt. 
Besonders schützenswerte Biotoptypen sind nicht vorhanden. 
Artenschutzrechtlich relevante Hinweise auf Brutstätten bodenbrütender Arten (Feldlerche) sowie 
Nester baumbrütender Arten wurden nicht festgestellt.  
 
 
 
3.4. Leitungen und Kanäle 

Das Plangebiet wird im Westen von Nord nach Süd durch eine 20 KV Mittelspannungsfreileitung 
der AVACON Netz GmbH gequert. Die Leitung kann in der jetzigen Führung nicht erhalten 
werden. Sie muss im Rahmen der Erschließung des Gebietes im Querungsbereich in den 
westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Weg verlegt werden. 
 
 
 
3.5. Hochwasserrisiko 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet, aber in 
einem Risikogebiet gemäß § 78b Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG). Risikogebiete 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten sind Gebiete, die im Falle eines Extremhochwassers 
(HQ 200), d.h. durch Überströmen und bei Versagen der Hochwasserschutzeinrichtungen über-
schwemmt werden. Für diese sind nach § 74 Abs.2 WHG Gefahrenkarten erstellt und im Internet 
eingestellt worden. Sie sind nicht gemäß § 76 Abs.2 oder Abs.3 als Überschwemmungsgebiete 
festgesetzt oder vorläufig gesichert. 

Auf das bestehende Hochwasserrisiko wird hingewiesen. 

Weiterhin gilt gemäß § 78c Abs.2 WHG für Heizölverbraucheranlagen in Risikogebieten. Die Er-
richtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebieten nach § 78b Abs.1 Satz 1 WHG ist verboten, 
wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur 
Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann. Eine Heizöl-
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verbraucheranlage nach Satz 1 kann wie geplant errichtet werden, wenn das Vorhaben der zu-
ständigen Behörde spätestens sechs Wochen vor der Errichtung mit den vollständigen Unter-
lagen angezeigt wird und die Behörde innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Eingang der 
Anzeige weder die Errichtung untersagt noch Anforderungen an die hochwassersichere Er-
richtung festgesetzt hat. 
Die untere Wasserbehörde weist darauf hin, dass es durch den Standort und die Nähe des west-
lich der Straße verlaufenden Bauerngrabens  bedingt im Falle von Hochwasserereignissen in der 
Elbe zu Überschwemmungen der Flächen infolge von Drängewasseraustritt oder Rückstau im 
Gewässer kommen kann. 
 
 
 
4. Begründung der wesentlichen Festsetzungen des  
 Bebauungsplanes 
 
4.1. Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
4.1.1. Allgemeine Wohngebiete 

Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO dienen vorwiegend dem Wohnen. Diese Gebiets-
festsetzung entspricht der Zielsetzung im Plangebiet überwiegend Wohnnutzungen einzuordnen. 
Die Festsetzung erfolgte als allgemeines Wohngebiet und nicht als reines Wohngebiet, um im 
Rahmen der Wohnnutzung nichtstörende Nutzungen und Kleintierhaltung zulassen zu können 
(zum Beispiel Praxen, Büros).  
 
In allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 4 Abs.2 BauNVO allgemein zulässig: 

• Wohngebäude 
• die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nichtstörende Handwerksbetriebe 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zweck 

Dies entspricht den Planungszielen für das Gebiet. Die ausnahmsweise gemäß § 4 Abs.3 
BauNVO zulässigen Nutzungen sind im Plangebiet nicht mit den Planungszielen der Schaffung 
von Flächen für Wohnnutzungen vereinbar. Sie dienen nicht dem Wohnen und können ent-
sprechend der Kommentierung zum BauGB (Brügelmann § 13b Rn 15) nicht im Verfahren nach 
§ 13b BauGB zugelassen werden. Diese Nutzungen wurden gemäß § 1 Abs.6 BauNVO von der 
Zulässigkeit ausgeschlossen. 
 
 
 
4.1.2. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung für das Plangebiet wurde durch die Festsetzungen von Grund-
flächenzahl, Geschossflächenzahl, der Geschossigkeit, der Firsthöhe und eines Mindestunter-
schiedes zwischen Traufhöhe und Firsthöhe festgesetzt.  
Für allgemeine Wohngebiete sieht die Baunutzungsverordnung ein Höchstmaß der Grund-
flächenzahl von 0,4 vor. Diese soll auch im Plangebiet ermöglicht werden, um die Grundstücke 
optimal ausnutzen zu können. Ein Gesamtversiegelungsgrad der Wohngrundstücke von ca. 60% 
ist hierdurch möglich. 
Die Geschossigkeit wurde auf maximal zwei Vollgeschosse festgesetzt. Dies ermöglicht eine Be-
bauung mit Einfamilienhäusern in der derzeit bevorzugten zweigeschossigen Bauweise. Dement-
sprechend wurde die Geschossflächenzahl mit dem Doppelten der Grundflächenzahl festgesetzt.  
Um eine in die Umgebung eingepasste Bauhöhe zu gewährleisten, wurde zusätzlich zur Ge-
schossigkeit die Firsthöhe begrenzt. Die Begrenzung erfolgt allgemein auf 10 Meter. Dies soll 
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gewährleisten, dass bei einer Zweigeschossigkeit nicht zusätzlich noch ein ausgebautes Dach-
geschoss entsteht. Diesem Ziel dient auch die Festsetzung, dass oberhalb des zweiten Vollge-
schosses keine Wohn- und Aufenthaltsräume zulässig sind. 
Der festgesetzte Mindestunterschied von Traufhöhe und Firsthöhe von 1,5 Meter soll die Auf-
bringung von geneigten Dächern auf die Gebäude entsprechend der angestrebten sich in die 
dörfliche Umgebung einfügenden Gestaltung sichern. Als Traufhöhe ist hierbei der Schnittpunkt 
von Dachhaut und Außenfassade anzunehmen. Der Mindestunterschied von 1,5 Meter erfordert 
bei einer Gebäudetiefe von ca. 10 Metern eine Dachneigung von ca. 15 Grad. 
 
 
 
4.2. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Als Bauweise wurde für das Plangebiet eine Einzel- oder Doppelhausbebauung festgesetzt. 
Diese ermöglicht die am Standort städtebaulich gewünschte Einfamilienhausbebauung, schließt 
aber auch standortverträgliche Doppelhäuser nicht aus. Die überbaubaren Flächen werden durch 
Baugrenzen begrenzt. Die Festsetzung von Baulinien ist im Plangebiet bei der angestrebten Ein-
familienhausbebauung nicht erforderlich. 
Die überbaubaren Flächen wurden so festgesetzt, dass eine städtebaulich geordnete Bebauung 
gewährleistet wird. Der Abstand zur Straßenverkehrsfläche beträgt 3 Meter. Es wurde eine Tiefe 
der überbaubaren Fläche von ca. 20 Metern festgesetzt. Dies ermöglicht eine hohe Nutzungs-
flexibilität für die Bauherren. Für die nördlich der Erschließungsstraße angeordneten Grundstücke 
soll aufgrund der Grundstückstiefe von ca. 50 Metern eine geordnete Hinterliegerbebauung mög-
lich sein. Die Baugrenzen nördlich der Erschließungsstraße werden daher entsprechend er-
weitert. Der Abstand der Gebäude zur nördlichen Grundstücksgrenze soll mindestens 5 Meter 
betragen, um eine Eingrünung der Gebäude nach Norden zu ermöglichen. 
 
 
 
4.3. Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
 
Zur Wahrung des städtebaulich angestrebten Charakters des Plangebietes als Einfamilienhaus-
gebiet wurde die Anzahl der in den Gebäuden zulässigen Wohnungen für die Flächen, auf denen 
nur eine Einzel- oder Doppelhausbebauung zulässig ist, auf maximal zwei Wohnungen be-
schränkt. Dies dient der Sicherung des städtebaulich angestrebten Charakters als Einfamilien-
hausgebiet. Es ermöglicht durch Einliegerwohnungen ein Mehrgenerationenwohnen, gleichzeitig 
werden größere Mietobjekte mit mehreren Wohneinheiten für diese Teilflächen ausgeschlossen. 
 
 
 
4.4. Öffentliche Verkehrsanlagen 

Das Plangebiet ist nicht erschlossen. Es ist die Anordnung einer neuen Erschließungsstraße er-
forderlich. Die Erschließung soll von der Breiten Straße aus erfolgen, um das Baugebiet in den 
Ort zu integrieren und das Entstehen von einer Wohnsiedlung ohne Bezug zum alten Ortskern 
zu verhindern. Die Erschließungsstraße bindet daher an die Breite Straße an. Gemäß der Richt-
linie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt06) sind bis zu einer Verkehrsstärke von 150 
Kfz/Stunde Wohnwege ohne gesonderte Fußwege geeignete Erschließungsanlagen aus-
reichend. Diese Verkehrsbelastung wird deutlich unterschritten, so dass die Anlage von Misch-
verkehrsflächen vorgesehen ist. Die erwartete Verkehrsmenge beträgt 66 Kfz/Tag. Quartier-
fremder Verkehr ist nicht zu erwarten, da die Straße keine Durchgangsfunktion hat. Die Ausbau-
breite wurde mit 5,5 Meter festgelegt, um eine geordnete Müllentsorgung zu gewährleisten. Die 
Straße wird durch Randstreifen mit einer Breite von 30 cm auf beiden Seiten ergänzt. Das Müll-
fahrzeug kann bei dieser Straßenbreite am Straßenrand abgestellte Kraftfahrzeuge passieren. 
Eine Begegnung Pkw / Müllfahrzeug ist konfliktfrei möglich. Der Abschluss der Erschließungs-
straße erfolgt über eine Wendeanlage für das dreiachsige Müllfahrzeug nach Bild 59 (Seite 73) 
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der RASt06. Eine ausreichende Erschließung des Gebietes ist hierdurch gesichert. Die Straße 
soll öffentlich gewidmet werden.  
Das öffentliche Straßennetz wird ergänzt durch einen Fußweg, der im Westen an den vorhan-
denen landwirtschaftlichen Weg anbindet und die Verbindung zur offenen Landschaft gewähr-
leistet. Die Breite dieses Weges wird mit 3 Metern festgesetzt, um den Weg als Notausfahrt im 
Gefahrenfall nutzen zu können. Ein regelmäßiges Ausfahren soll durch einen klappbaren Poller 
verhindert werden. 
 
 
 
4.5. Flächen die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind 
 
Die Tiefe der Baugrundstücke nördlich der Zufahrtsstraße beträgt ca. 50 Meter. Auf dieser Seite 
soll durch eine private Zuwegung eine Hinterliegerbebauung zugelassen werden. Hierdurch kön-
nen zusätzliche Baugrundstücke entstehen. Die Zuwegung soll über Flächen, die mit Geh-, Fahr- 
und Leitungsrechten zu belasten sind, erfolgen. Diese Zuwegung wurde mit einer Breite von 4 
Metern festgesetzt. Ein Ausbau ist in einer Breite von 3 Metern vorgesehen. Eine bedarfsgerechte 
Erschließung für mögliche Hinterliegergrundstücke kann dadurch gesichert werden. Die Ab-
fallentsorgung für die Hinterliegergrundstücke erfolgt an der öffentlichen Erschließungsanlage. 
Die Entsorgungsbehälter sind am Abfuhrtag am Straßenrand der Erschließungsstraße bereit-
zustellen. 
 
 
 
4.6. Bindungen für Bepflanzungen 
 
Gemäß Beschluss des Stadtrates Wolmirstedt vom 27.06.2019 ist eine Bepflanzung der Bau-
grundstücke mit einem Laubbaum je angefangene 200 m² versiegelte Fläche aufzunehmen. Hier-
durch soll eine angemessene Begrünung des Gebietes und insbesondere eine Eingrünung 
gegenüber der offenen Landschaft gesichert werden. 
 
 
 
5. Durchführung des Bebauungsplanes 
 Maßnahmen - Kosten 

Die Durchführung des Bebauungsplanes erfordert: 

• die Herstellung der öffentlichen Erschließungsstraße und des Fußweges einschließlich der 
Straßenbeleuchtung, 

• die Anlage einer Niederschlagswasser- und Schmutzwasserkanalisation im Straßenraum, 
• die Verlegung von Versorgungsleitungen (Trinkwasser,  Elektroenergie, Telekommunikation), 
• die Verlegung einer das Plangebiet querenden 20 KV Mittelspannungsleitung der AVACON 

Netz GmbH. 

Die vorstehenden Maßnahmen werden, soweit sie nicht durch die Versorgungsträger selbst 
realisiert werden, durch den einen Erschließungsträger übernommen, mit dem ein städtebau-
licher Vertrag geschlossen wird. Die Refinanzierung erfolgt über den Grundstücksverkauf. Für die 
Stadt Wolmirstedt entstehen keine Kosten. 
Das Erfordernis für bodenordnende Maßnahmen ist derzeit nicht erkennbar. 
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6. Auswirkungen des Bebauungsplanes auf öffentliche Belange 
 
6.1. Erschließung 

Die Belange  
- des Verkehrs (§ 1 Abs.6 Nr.9 BauGB) 
- des Post- und Telekommunikationswesens (§ 1 Abs.6 Nr.8d BauGB) 
- der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser (§ 1 Abs.6 Nr.8e BauGB) 
- der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung (§ 1 Abs.6 Nr.7e BauGB) sowie  
- die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs.6 Nr.1 BauGB)  
 
erfordern für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, 
• eine den Anforderungen genügende Verkehrserschließung 
• eine geordnete Wasserversorgung, Energieversorgung und Versorgung mit Telekommuni-

kationsleistungen 
• die Erreichbarkeit für die Müllabfuhr und die Post 
• eine geordnete Oberflächenentwässerung und Schmutzwasserabführung sowie 
• einen ausreichenden Feuerschutz (Grundschutz). 
 

Dies kann gewährleistet werden. 
 
 
 
6.1.1. Verkehrserschließung 

Die Verkehrserschließung des Plangebietes wird über die neu anzulegende Erschließungsstraße 
gesichert (vergleiche hierzu die Punkte 4.4. und 4.5. der Begründung). Baufahrzeuge sollen das 
Plangebiet grundsätzlich über die Neue Straße von Westen aus anfahren. 
 
 
 
6.1.2. Ver- und Entsorgung 

• Träger der Trinkwasserversorgung ist der Wolmirstedter Wasser- und Abwasserverband. 
(WWAZ). Entlang der neuen Erschließungsstraße ist eine Erweiterung des Wasserver-
sorgungsnetzes erforderlich. Der WWAZ weist darauf hin, dass am Plangebiet eine Trink-
wasserleitung DN 80 PE anliegt. Inwieweit die vorhandene Trinkwasserleitung zur trink-
wasserseitigen Erschließung des Plangebietes herangezogen werden kann, ist durch eine 
planerische Untersuchung festzustellen. Die weiteren Abstimmungen mit dem Versorgungs-
träger erfolgen im Rahmen der Erschließungsplanung. Die Projektierung und Herstellung der 
Anlagen hat nach den Prämissen des WWAZ anhand eines Anforderungskataloges für 
Erschließungsgebiete zu erfolgen. Nach erfolgter Projektierung sind die Planungsunterlagen 
dem WWAZ zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Zur Sicherung der trinkwasserseitigen 
Erschließung des Wohngebietes ist der Abschluss eines Erschließungsvertrages zwischen 
dem Erschließungsträger und dem WWAZ erforderlich. Der Erschließungsträger sollte sich 
daher rechtzeitig mit dem WWAZ in Verbindung setzen. 

• Träger der Elektrizitätsversorgung ist die Avacon Netz GmbH Helmstedt. Entlang der neuen 
Erschließungsstraße ist die Verlegung von neuen Elektroenergieversorgungsleitungen 
erforderlich. Weiterhin muss eine das Plangebiet querende 20 KV Freileitung verlegt werden. 
Die Abstimmungen mit dem Versorgungsträger erfolgen im Rahmen der Erschließungs-
planung. 

• Träger der Gasversorgung ist die Avacon Netz GmbH Helmstedt. Ein Anschluss an das Gas-
versorgungsnetz ist durch den Erschließungsträger nicht vorgesehen. Die Gebäude sollen 
mit Wärmepumpen beheizt werden. 



______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bebauungsplan "Glindenberg West" in der Ortschaft Glindenberg - Stadt Wolmirstedt 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Büro für Stadt- Regional- und Dorfplanung,   Dipl.Ing. Jaqueline Funke 
Abendstr.14a / 39167 Irxleben Telefon Nr.039204/911660 Fax 911650                                                              Seite 13 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Träger des Telekommunikationsnetzes ist die Deutsche Telekom Technik GmbH. Die vor-
handenen Telekommunikationsanlagen sind voraussichtlich nicht ausreichend, darum ist zu 
beachten, dass für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger es 
notwendig ist, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplan-
gebiet der Telekom so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich an-
gezeigt werden. Die Telekom beabsichtigt die mögliche Erschließung des Wohngebietes, den 
Breitbandausbau mittels Festnetz FTTH-Technologie (Glasfasernetz) vorzunehmen. Die not-
wendigen Netzinvestitionen gehen zu Lasten der Telekom. Nach dem möglichen Ausbau 
stehen in dem bezeichneten Gebiet Breitband-Anschlüsse mit bis zu 1000 MBit/s im Down-
load und bis zu 500 MBit/s im Upload zur Verfügung. Die Abstimmungen mit dem Ver-
sorgungsträger erfolgen im Rahmen der Erschließungsplanung. Ein weiteres Breitband-
Telekommunikationsnetz wird in Wolmirstedt durch die MDDSL betrieben. Abstimmungen mit 
MDDSL erfolgen im Rahmen der Erschließungsplanung.  

 

• Träger der Abfallbeseitigung ist die Kommunalservice Landkreis Börde AöR. Die Belange der 
geordneten Abfallentsorgung können über das festgesetzte Straßennetz gewährleistet wer-
den.  

• Träger der Schmutzwasserbeseitigung ist der Wolmirstedter Wasser- und Abwasserverband. 
(WWAZ). Entlang der neuen Erschließungsstraße ist eine Erweiterung der Schmutzwasser-
entsorgung erforderlich. Vor dem Plangebiet endet ein Schmutzwasserkanal DN 200 Stz. 
Aufgrund der vorhandenen Tiefenlage des Schmutzwasserkanals ist eine planerische Unter-
suchung zu den Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Die weiteren Abstimmungen mit dem 
Versorgungsträger erfolgen im Rahmen der Erschließungsplanung. Die Projektierung und 
Herstellung der Anlagen hat nach den Prämissen des WWAZ anhand eines Anforderungs-
kataloges für Erschließungsgebiete zu erfolgen. Nach erfolgter Projektierung sind die 
Planungsunterlagen dem WWAZ zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen. Zur Sicherung der 
abwasserseitigen Erschließung des Wohngebietes ist der Abschluss eines Erschließungs-
vertrages zwischen dem Erschließungsträger und dem WWAZ erforderlich. Der Er-
schließungsträger sollte sich daher rechtzeitig mit dem WWAZ in Verbindung setzen. 

• Träger der Niederschlagswasserbeseitigung in der Ortschaft Glindenberg ist die Stadt 
Wolmirstedt. Für die Ableitung des Niederschlagswassers der öffentlichen Straße ist eine 
Kanalisation vorzusehen. Seitens des Erschließungsträgers ist die Ableitung des Nieder-
schlagswassers in westliche Richtung in den Bauerngraben beabsichtigt. Dahingehend sind 
entsprechend Regelwerk DWA-M 153 Maßnahmen erforderlich, das Regenwasser vor der 
Einleitung zu behandeln. Inwieweit das Niederschlagswasser der Privatgrundstücke zur Ver-
sickerung gebracht werden kann oder ebenfalls in die Kanalisation eingeleitet werden muss, 
ist im Rahmen der Entwässerungsplanung zu prüfen. Für die privaten Erschließungsanlagen 
sind separate Entwässerungslösungen (z.B. Versickerung über Sickerschächte) vorzusehen. 

 
 
 
6.1.3.  Brandschutz 

Für den Planbereich ist als gemeindlicher Grundschutz eine Löschwassermenge von 48 m3/h 
über 2 Stunden entsprechend dem DVGW-Regelwerk Arbeitsblatt W405 und damit für die kleine 
Gefahr der Brandausbreitung erforderlich. Die Gewährleistung des Grundschutzes erfolgt durch 
Löschwasserbrunnen und Hydranten. 
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6.2. Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes hat Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes 
sowie des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs.6 Nr.7 BauGB). 
Der Bebauungsplan wird im Verfahren gemäß § 13a Abs.1 Nr.1 i.V.m. § 13b BauGB aufgestellt. 
Gemäß § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des § 13 
Abs.2 und 3 Satz 1 und 3 BauGB. § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB legt fest, dass eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs.4 BauGB nicht durchgeführt wird und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abge-
sehen wird. Die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplanes "Glindenberg West" der Stadt 
Wolmirstedt ist damit nicht umweltprüfungspflichtig. 
 
 
 
6.2.1. Belange von Natur und Landschaft 

Im vereinfachten Verfahren nach § 13b BauGB gilt bis zu einer Grundfläche von 10.000 m2, dass 
gemäß § 13a Abs.2 Nr.3 BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu 
erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 5 BauGB bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig anzusehen sind. Der Gesetzgeber hat damit die Anwendung der 
Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs.3 Satz 1-4 BauGB für Bebauungspläne im beschleunigten Ver-
fahren bis zu einer Grundfläche von 10.000 m2 suspendiert. Dies gilt befristet bis zum 31.12.2019 
auch für Bebauungspläne für Wohnbebauung, die an den Innenbereich angrenzen und eine 
Grundfläche von weniger als 10.000 m2 aufweisen. 
Dem Entfall der Eingriffsregelung ist nicht gleichzusetzen, dass die Belange von Natur und Land-
schaft im Rahmen der Abwägung nicht zu berücksichtigen wären. Eine angemessene Berück-
sichtigung der Umweltbelange ist auch im Verfahren gemäß § 13a BauGB erforderlich. Das 
Plangebiet soll als Wohnsiedlung entwickelt werden. Die hiermit verbundenen Eingriffe in Natur 
und Landschaft sind erforderlich.  
 
Artenschutz 

Die Bestandsaufnahme der Biotoptypen einschließlich einer ersten artenschutzrechtlichen Be-
urteilung erfolgte am 26.03.2019 und am 07.05.2019. Die Biotoptypen im Plangebiet sind anthro-
pogen überprägt. Besonders schützenswerte Biotoptypen sind nicht vorhanden. 
Artenschutzrechtlich relevante Hinweise auf Brutstätten bodenbrütender Arten (Feldlerche) sowie 
Nester baumbrütender Arten wurden nicht festgestellt.  
Das Gebiet ist umfangreichen Störeinwirkungen durch die im Gebiet ausgeübten und angrenzen-
den Nutzungen ausgesetzt. Eine Eignung für nach Gemeinschaftsrecht geschützte Arten ist nicht 
gegeben. Die Baufreimachung des Gebietes hat unter Berücksichtigung der artenschutzrecht-
lichen Belange nur in der Zeit vom 01.Oktober bis zum 28.Februar zu erfolgen. Ein entsprechen-
der Hinweis wurde auf der Planzeichnung vermerkt. 
 
 
 
6.2.2. Belange des Gewässerschutzes 

Die Flächen im Plangebiet sind nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung keine 
"Vorranggebiete für die Wasserversorgung". Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung 
wird aus den Gründen des Flurabstandes des Grundwasserleiters und der Eigenart der den 
Grundwasserleiter überdeckenden Bodenschichten als gering eingestuft. Aufgrund der Fest-
setzung als allgemeines Wohngebiet ist von einer erheblichen Gefährdung des Grundwassers 
nicht auszugehen.  
Zur Reinhaltung der Gewässer muss das anfallende Schmutzwasser gereinigt werden. Das soll 
durch den Anschluss des Plangebietes an die zentrale Schmutzwasserkanalisation gewährleistet 
werden. Sonstige Belange des Gewässerschutzes sind nicht erkennbar betroffen. 
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6.2.3. Belange der Abfallbeseitigung 

Im Interesse des Umweltschutzes ist eine geordnete Beseitigung der im Plangebiet entstehenden 
Abfälle erforderlich. Dies ist durch den Anschluss an die zentrale Abfallbeseitigung des Land-
kreises Börde gewährleistet. Sonderabfälle, die der Kommunalservice Landkreis Börde AöR nach 
Art und Menge nicht mit den in Haushalten anfallenden Abfällen entsorgen kann, sind gesondert 
zu entsorgen. 
 
 
 
6.2.4. Belange der Luftreinhaltung 

Im Interesse des Umweltschutzes müssen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen (§ 3 Abs.4 BImSchG) vermieden werden. Aufgrund der festgesetzten Art der bau-
lichen Nutzung als Wohngebiete sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. 
 
 
 
6.2.5. Belange der Lärmbekämpfung 

Im Interesse des Umweltschutzes müssen schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm 
(§ 3 Abs.1 und 2 BImSchG) vermieden werden.  
Vom Plangebiet selbst gehen derzeit keine erkennbaren Beeinträchtigungen durch Emissionen 
aus. Es ist erheblichen Lärmimmissionen nicht ausgesetzt. 
Die Entfernung zur Kreisstraße K 1170 beträgt ca. 100 Meter. Die Verkehrsbelegung der Straße 
ist nicht so erheblich, dass eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. Ein Untersuchungserfordernis 
wird daher nicht erkannt. 
 
 
 
6.3. Belange des Denkmalschutzes 

Das Plangebiet befindet sich im Wirkungsbezugsraum der Kirche Glindenberg. Sie ist als Bau-
denkmal im Sinne von § 2 Abs.2 Nr.1 DenkmSchG LSA in das nachrichtliche Denkmalverzeichnis 
des Landes Sachsen-Anhalt eingetragen. Es wird den Bauherren empfohlen, eine 
zurückhaltende Farbgebung der vorgesehenen Gebäude nach Vorbild historisch ortsüblicher 
Materialien (tonziegelrote Dachdeckungen, Fassadenfarben in gebrochenen Tönen nach Vorbild 
natürlicher Baumaterialien) zur Unterstützung dieser Wirkung des Denkmals zu wählen. Die 
Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden in Punkt 3.2. der Begründung behandelt. 
 
 
 
7. Private Belange  
 
Zu den von der Planung berührten privaten Belangen gehören im Wesentlichen die aus dem 
Grundeigentum resultierenden Interessen der Nutzungsberechtigten. Sie umfassen 
 

• das Interesse an der Erhaltung eines vorhandenen Bestandes 
• das Interesse, dass Vorteile nicht geschmälert werden, die sich aus einer bestimmten Wohn-

lage ergeben und 
• das Interesse an erhöhter Nutzbarkeit eines Grundstückes. 
 

Eine erhebliche Beeinträchtigung privater Belange ist nicht erkennbar. Die Erschließungsstraße 
führt in unmittelbarer Nähe eines Wohngebäudes entlang.  Es sind bis zu 24 Baugrundstücke im 
neuen Wohngebiet geplant. Die hierfür anzunehmende Verkehrsbelastung beträgt bei zu 
erwartenden ca. 30 Haushalten ca. 66 Zu- und Abfahrten pro Tag. Die hierdurch entstehende 
Verkehrsbelastung ist gemäß dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 28.11.1995 
4NB 38/94 als geringfügig einzustufen. Ziel der Stadt Wolmirstedt ist eine Erweiterung von 
Glindenberg durch Schaffung einer ortsintegrierten Wohnsiedlung und nicht die Ansiedlung einer 
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Schlafsiedlung ohne Bezug zur Ortschaft. Hierzu ist es wichtig, die Siedlung an den Ort anzu-
binden und in dessen Strukturen zu integrieren. Ziel ist es, dass sich die Bewohner aktiv in das 
Dorfleben einbringen. Die Verkehrsbelastung der Anwohner kann aufgrund ihrer Geringfügigkeit 
kein abwägungsentscheidendes Gewicht gegenüber den städtebaulichen Zielen der Integration 
des Gebietes in die Ortslage Glindenberg erlangen. 
 
 
 
8. Abwägung der beteiligten privaten und öffentlichen Belange  

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes "Glindenberg West" steht die Förderung der Belange 
der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung 
im Vordergrund. Die Belange des Schutzes von Boden, Natur und Landschaft werden durch die 
Ausdehnung des Siedlungsbereiches und die Bodenversiegelungen beeinträchtigt. Die Böden 
sind anthropogen überprägt. Insgesamt rechtfertigen die Belange der Befriedigung der Wohn-
bedürfnisse die verbleibenden Eingriffe in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung sonstiger öffentlicher oder privater Belange ist nicht erkennbar. 
 
 
 
9. Flächenbilanz 
 
Fläche des Plangebietes gesamt 19.223 m2 

• allgemeine Wohngebiete 17.106 m2 
• Straßenverkehrsflächen 2.003 m2 
• Fußweg 114 m2 

 
 
 
 
Stadt Wolmirstedt, Oktober 2019 
 


